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Unterrichtung:
 
Umsetzung der Istanbul-Konvention – neue Koordinierungsstelle

Seit September 2025 verstärkt Anja Kriete als Koordinatorin für die Umsetzung der Istanbul-
Konvention und 2. stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte das Team der Koblenzer
Gleichstellungsstelle.
Die Istanbul-Konvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag des Europarates zur Verhütung und
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Sie verpflichtet alle staatlichen
Ebenen – von Bund über Länder bis zu den Kommunen – zu konkreten Maßnahmen zum Schutz, zur
Prävention und zur effektiven Strafverfolgung.

Frau Kriete erläutert die Istanbul-Konvention mit ihrer übergeordneten Zielsetzung, der Verhütung

und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Sie gibt Einblicke in aktuellen
Zahlen zu Gewalt gegen Frauen. Daran anschließend wird der Umsetzungsstand der Istanbul-
Konvention auf Bundes- und Landesebene dargestellt, wobei der rheinland-pfälzische Aktionsplan
mit Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen sowie zur Verbesserung von Schutz und
Unterstützung im Fokus steht. Aufbauend darauf werden die spezifischen Aufgaben der
Koordinatorin für die Istanbul-Konvention in der Stadt Koblenz vorgestellt. Abschließend wird der
bisherige Arbeitsstand gezeigt.
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: keine
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: keine
 
 
 




